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Erledigung des Prüfberichtes 

Der Stadtrechnungshof Wien unterzog die Entgelte der Friedhöfe Wien einer Prüfung. 

Der diesbezügliche Bericht des Stadtrechnungshofes Wien wurde am 

5. Dezember 2014 veröffentlicht und im Rahmen der Sitzung des Stadtrechnungs-

hofausschusses vom 12. Dezember 2014, Ausschusszahl 87/14 mit Beschluss zur 

Kenntnis genommen. 

 

 

Kurzfassung des Prüfberichtes 

Der Unternehmensgegenstand der Friedhöfe Wien GmbH umfasst im Wesentlichen die 

Übernahme des Betriebes "Friedhofsverwaltung Wien - Magistratsabteilung 43" von der 

Stadt Wien und dessen Fortführung; den Betrieb von Friedhofsunternehmen; die 

Grundverwaltung und die Erhaltung von als Friedhof genutzten Flächen, Leichenkam-

mern, Feuerhallen, Friedhofsgebäuden und sonstiger im Friedhof vorhandener Gebäu-

de; die Anlage, die Zuweisung und die Evidenthaltung von Grabstellen (Erd- und Feu-

erbestattungen); die Evidenthaltung von in Friedhöfen und Urnenhainen Bestatteten; die 

Durchführung von Beerdigungen sowie Enterdigungen und Einäscherungen. 

 

Der Stadtrechnungshof Wien hat eine Anfrage eines Bürgers hinsichtlich der Vorschrei-

bung von Grabentgelten zum Anlass genommen, die Gestaltung, Festlegung und Kal-

kulation von Entgelten der Friedhöfe Wien GmbH für ihre Leistungen sowie im Sinn der 

Ordnungsmäßigkeit auch das Vorliegen der organschaftlichen Genehmigungen für 

durchgeführte Preisanpassungen einer stichprobenweisen Prüfung zu unterziehen. 

 

Die durchgeführte Prüfung führte unter anderem zu Empfehlungen, die Geschäftsord-

nungen für den Aufsichtsrat und die Geschäftsführung den betrieblichen Gegebenheiten 

anzupassen, den Begriff "grundsätzliche Struktur von Entgelten" näher zu definieren 

und rechtzeitig erforderliche Genehmigungen der Gesellschafterin einzuholen. Weiters 

wurde empfohlen, höheres Augenmerk auf eine präzise Berichterstattung und Protokol-

lierung in den Aufsichtsratssitzungen zu legen sowie zur Verbesserung der Kosten-

wahrheit die Ergebnisse der Kalkulation verstärkt bei der Festsetzung der Entgelte zu 

berücksichtigen. 
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Bericht der Friedhöfe Wien GmbH zum Stand der Umsetzung der Empfehlungen 

Im Rahmen der Äußerung der geprüften Stelle wurde folgender Umsetzungsstand in 

Bezug auf die ergangenen 13 Empfehlungen bekannt gegeben: 

 

 

Stand der Umsetzung der 
Empfehlungen 

Anzahl Anteil in % 

Umgesetzt 6 46,1 

In Umsetzung 4 30,8 

Geplant 3 23,1 

 

Nicht geplant - - 
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Umsetzungsstand im Einzelnen 

Begründung bzw. Erläuterung der Maßnahmenbekanntgabe seitens der geprüften Stel-

le unter Zuordnung zu den im oben genannten Bericht des Stadtrechnungshofes Wien 

erfolgten Empfehlungen, der jeweiligen Stellungnahme zu diesen Empfehlungen seitens 

der geprüften Stelle und allfälliger Gegenäußerung des Stadtrechnungshofes Wien: 

 

 

Empfehlung Nr. 1 

Der Stadtrechnungshof Wien empfahl, die Geschäftsordnung für den Aufsichtsrat den 

betrieblichen Gegebenheiten anzupassen. 

 

Stellungnahme der geprüften Stelle: 

Die Friedhöfe Wien werden die Empfehlung des Stadtrechnungs-

hofes Wien vollinhaltlich umsetzen. 

 

Maßnahmenbekanntgabe der geprüften Stelle: 

Die Empfehlung wurde umgesetzt. 

 

Bei den zustimmungspflichtigen Geschäften wurde die Geschäftsordnung des Auf-

sichtsrates im betreffenden Punkt auf folgenden Passus abgeändert: Die Festlegung 

des Leistungsverzeichnisses von Entgelten für Dienstleistungen und für Grabstellen auf 

Friedhöfen (ausgenommen Entgelte der Friedhofsgärtnerei und Steinmetzwerkstätte). 

 

Empfehlung Nr. 2 

Der Stadtrechnungshof Wien empfahl, die Rechte der Generalversammlung neu zu re-

geln und damit die Geschäftsordnung für die Geschäftsführung den betrieblichen Ge-

gebenheiten anzupassen. 

 

Stellungnahme der geprüften Stelle: 

Die Friedhöfe Wien werden die Empfehlung des Stadtrechnungs-

hofes Wien vollinhaltlich umsetzen. 
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Maßnahmenbekanntgabe der geprüften Stelle: 

Die Empfehlung wurde umgesetzt. 

 

Die Bestimmungen wurden im Sinn der Erläuterung zur Empfehlung Nr. 1 angepasst. 

 

Empfehlung Nr. 3 

Der Stadtrechnungshof Wien empfahl, den Begriff "grundsätzliche Struktur von Entgel-

ten" näher zu definieren und die Geschäftsordnung des Aufsichtsrates zu überarbeiten. 

 

Stellungnahme der geprüften Stelle: 

Die Friedhöfe Wien werden die Empfehlung des Stadtrechnungs-

hofes Wien vollinhaltlich umsetzen. 

 

Maßnahmenbekanntgabe der geprüften Stelle: 

Die Empfehlung wurde umgesetzt. 

 

Der Begriff wurde im Sinn der Erläuterung zur Empfehlung Nr. 1 verändert. 

 

Empfehlung Nr. 4 

Auch wenn dem Stadtrechnungshof Wien bewusst war, dass Regelungen hinsichtlich 

der zweijährigen Cooling Off-Periode im Sinn des § 92 Abs 1a AktG nur für börsenno-

tierte Aktiengesellschaften gelten, empfahl er dennoch, künftig einen nahtlosen Wech-

sel von der Geschäftsführung in die Funktion einer Vorsitzenden bzw. eines Vorsitzen-

den des Aufsichtsrates zu vermeiden. 

 

Stellungnahme der geprüften Stelle: 

Die Friedhöfe Wien werden die Empfehlung des Stadtrechnungs-

hofes Wien vollinhaltlich umsetzen. 

 

Maßnahmenbekanntgabe der geprüften Stelle: 

Die Empfehlung wurde umgesetzt. 
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Die neue Aufsichtsratsvorsitzende (ab 1. Juni 2015) der Friedhöfe Wien war zuvor nicht 

in der Geschäftsführung der Friedhöfe Wien. 

 

Empfehlung Nr. 5 

Der Stadtrechnungshof Wien empfahl, künftig rechtzeitig vorgeschriebene Genehmi-

gungen der Gesellschafterin einzuholen. 

 

Stellungnahme der geprüften Stelle: 

Die Friedhöfe Wien werden die Empfehlung des Stadtrechnungs-

hofes Wien vollinhaltlich umsetzen. 

 

Maßnahmenbekanntgabe der geprüften Stelle: 

Die Umsetzung der Empfehlung ist geplant. 

 

Bei allfälligen künftigen Tarifanpassungen werden die Genehmigungen rechtzeitig ein-

geholt werden. 

 

Empfehlung Nr. 6 

Der Stadtrechnungshof Wien empfahl, im Sinn des Vieraugenprinzips und der Kontrolle 

sowie der Transparenz künftig Doppelfunktionen zu vermeiden. 

 

Stellungnahme der geprüften Stelle: 

Die Friedhöfe Wien werden die Empfehlung des Stadtrechnungs-

hofes Wien vollinhaltlich umsetzen. 

 

Maßnahmenbekanntgabe der geprüften Stelle: 

Die Empfehlung wurde umgesetzt. 

 

Bei den Neubesetzungen ab 1. Juni 2015 wurden diese Grundsätze erneut angewandt 

und Doppelfunktionen vermieden. 
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Empfehlung Nr. 7 

Mängel und Ungenauigkeiten in der Berichterstattung an den Aufsichtsrat veranlassten 

den Stadtrechnungshof Wien zu seiner Empfehlung, künftig mehr Augenmerk auf eine 

präzise Berichterstattung in den Aufsichtsratssitzungen sowie die Protokollierung dieser 

Berichterstattung zu legen. 

 

Stellungnahme der geprüften Stelle: 

Die Friedhöfe Wien werden die Empfehlung des Stadtrechnungs-

hofes Wien vollinhaltlich umsetzen. 

 

Maßnahmenbekanntgabe der geprüften Stelle: 

Die Empfehlung wurde umgesetzt. 

 

Der Empfehlung wurde in den letzten Sitzungen bereits nachgekommen. 

 

Empfehlung Nr. 8 

Der Stadtrechnungshof Wien empfahl, künftig auf die Einhaltung der Geschäftsordnung 

für den Aufsichtsrat zu achten und erforderliche Genehmigungen rechtzeitig einzuholen. 

 

Stellungnahme der geprüften Stelle: 

Die Friedhöfe Wien werden die Empfehlung des Stadtrechnungs-

hofes Wien vollinhaltlich umsetzen. 

 

Maßnahmenbekanntgabe der geprüften Stelle: 

Die Umsetzung der Empfehlung ist geplant. 

 

Empfehlung Nr. 9 

Das Leistungsverzeichnis der Friedhöfe Wien enthält die Bestimmung, dass die Ar-

beitsentgelte für die Beisetzung von Särgen, die jene im "§ 34 Abs 1" der BAO festge-

legten Maße überschreiten, einer besonderen Kalkulation unterliegen. In diesem Zu-

sammenhang stellte der Stadtrechnungshof Wien fest, dass der Verweis auf die betref-
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fende Bestimmung der BAO nicht mehr richtig war. Der Stadtrechnungshof Wien emp-

fahl daher, den angesprochenen Verweis auf "§ 29 Abs 1 BAO" zu aktualisieren. 

 

Stellungnahme der geprüften Stelle: 

Die Friedhöfe Wien werden die Empfehlung des Stadtrechnungs-

hofes Wien vollinhaltlich umsetzen. 

 

Maßnahmenbekanntgabe der geprüften Stelle: 

Die Empfehlung befindet sich in Umsetzung. 

 

Die Korrektur wird in der nächsten Novelle des Leistungsverzeichnisses berücksichtigt. 

 

Empfehlung Nr. 10 

In Anbetracht der Unterdeckungen empfahl der Stadtrechnungshof Wien, die Ergebnis-

se der Kalkulation künftig verstärkt bei der Festsetzung der Entgelte zu berücksichtigen 

und dadurch eine Verbesserung der Kostenwahrheit zu erreichen. Allfällige mögliche 

Verbesserungen im Betriebsablauf bzw. Maßnahmen zur Reduktion der Aufwendungen 

würden ebenfalls zu einer höheren Kostendeckung beitragen. 

 

Stellungnahme der geprüften Stelle: 

Die Friedhöfe Wien werden die Empfehlung des Stadtrechnungs-

hofes Wien vollinhaltlich umsetzen. 

 

Maßnahmenbekanntgabe der geprüften Stelle: 

Die Empfehlung befindet sich in Umsetzung. 

 

Die Ergebnisse der Kalkulationen werden weiterhin bei der Festsetzung der Entgelte 

berücksichtigt - entsprechende Preisanpassungen werden nach Maßgabe preispoliti-

scher Verträglichkeiten vorgenommen. Zudem werden folgende Verbesserungspotenzi-

ale für eine höhere Kostendeckung genutzt: Insourcing-Maßnahmen (Laubreinigung 

Wiener Zentralfriedhof, weitere Friedhöfe in Eigenregie, Winterdienste in Eigenregie), 
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Maßnahmen zur Energieeffizienz, Optimierungen im Bereich des Fuhrparkmanage-

ments 

 usw. 

 

Empfehlung Nr. 11 

Die Friedhöfe Wien führten mit Stichtag 1. Jänner 2010 einen groben Vergleich ihrer 

Friedhofsentgelte mit Friedhofsentgelten der anderen Landeshauptstädte (ausgenom-

men Eisenstadt) durch. Zusätzlich wurden auch kleinere Friedhöfe anderer Betreiberin-

nen in Wien (Evangelischer Friedhof Matzleinsdorf und Simmering, Friedhof Nußdorf) in 

den Vergleich einbezogen. 

 

Der Stadtrechnungshof Wien empfahl, einen aktuellen detaillierteren Preisvergleich 

durchzuführen und die dabei gewonnenen Erkenntnisse auch in die künftige Preisge-

staltung einfließen zu lassen. Dies ist auch deshalb geboten, da sich die Friedhöfe Wien 

mit Friedhöfen rund um Wien sowie in Wien mit anderen Friedhofsbetreibern, welche 

neun Friedhöfe betreiben, im Wettbewerb befindet. 

 

Stellungnahme der geprüften Stelle: 

Die Friedhöfe Wien werden die Empfehlung des Stadtrechnungs-

hofes Wien vollinhaltlich umsetzen. 

 

Maßnahmenbekanntgabe der geprüften Stelle: 

Die Umsetzung der Empfehlung ist geplant. 

 

Im Laufe des zweiten Quartals 2015 werden seitens der Friedhöfe Wien österreichweit 

Preisinformationen anderer Friedhofsbetreiber eingeholt. Der Preisvergleich kann im 

Herbst 2015 abgeschlossen werden. 

 

Empfehlung Nr. 12 

Der Stadtrechnungshof Wien empfahl, das System der Lagebewertung der Gräber 

transparent darzustellen und in geeigneter Form zu publizieren. 
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Stellungnahme der geprüften Stelle: 

Die Friedhöfe Wien werden die Empfehlung des Stadtrechnungs-

hofes Wien vollinhaltlich umsetzen. 

 

Maßnahmenbekanntgabe der geprüften Stelle: 

Die Empfehlung befindet sich in Umsetzung. 

 

Die aktuellen Lagebewertungen der Friedhöfe werden in Form eingefärbter Friedhofs-

pläne mit entsprechenden Legenden im Zuge der bis Mitte des Jahres 2015 geplanten 

Umgestaltungen des Internetauftritts der Friedhöfe Wien veröffentlicht. 

 

Empfehlung Nr. 13 

Vom Stadtrechnungshof Wien war festzustellen, dass der Verweis im Leistungsver-

zeichnis zum 1. Jänner 2013 hinsichtlich des Zuschlages zum Deckelgrab unvollständig 

bezeichnet wurde, weshalb vom Stadtrechnungshof Wien empfohlen wurde, den Ver-

weis zu vervollständigen. 

 

Stellungnahme der geprüften Stelle: 

Die Friedhöfe Wien werden die Empfehlung des Stadtrechnungs-

hofes Wien vollinhaltlich umsetzen. 

 

Maßnahmenbekanntgabe der geprüften Stelle: 

Die Empfehlung befindet sich in Umsetzung. 

 

Die Postnummern 3, 4, 5 und 10 des Leistungsverzeichnisses der Friedhöfe Wien sind 

um den textlichen Vermerk "und 1 D" zu ergänzen. Dies wird in der nächsten Novelle 

des Leistungsverzeichnisses berücksichtigt. 

 

 

 
Der Stadtrechnungshofdirektor: 

Dr. Peter Pollak, MBA 

Wien, im Juni 2015 


